Hinweise zum Vordruck "Arbeitsbescheinigung"

Die Arbeitsbescheinigung ist eine Urkunde, mit der maßgebende Tatsachen zur Begründung eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe nachgewiesen werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitsbescheinigung bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses an den Arbeitnehmer auszuhändigen (§ 312 Drittes Buch Sozialgesetzbuch). Der Arbeitnehmer darf auf der Bescheinigung keine Eintragungen vornehmen. 

Um unnötige Rückfragen und damit verbundene Verzögerungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass

· der Ausdruck der Arbeitsbescheinigung vollständig ist,

· alle Fragen umfassend beantwortet sind und 

· die Arbeitsbescheinigung mit Firmenstempel und Unterschrift des Arbeitgebers versehen ist. 

Im Hinblick auf den Urkundencharakter der Arbeitsbescheinigung empfiehlt es sich, die einzelnen Seiten zusammenzuheften und zusätzlich auch die Seiten 1 - 3 der Bescheinigung mit dem Firmenstempel zu versehen.

Auf der Arbeitsbescheinigung sind nur die für den Regelfall erforderlichen Angaben vorgesehen, um den Umfang der Bescheinigung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Notwendige weitere Angaben werden im Einzelfall - beim Arbeitgeber oder Arbeitnehmer - gesondert erfragt.

Technische Hinweise zum Vordruck und zu den

Eintragungen in die Formularfelder

Der Vordruck wurde unter Microsoft Windows NT Version 4.0 mit dem Programm Microsoft Word 97 (SR 2) - Version 8.0 - als "geschütztes Dokument" ("Extras" - "Dokument schützen") für Formulareingaben erstellt. Dies ermöglicht die Positionierung der Schreibmarke auf die Formularfelder mit der Tabulator-Taste.

Verwendete Seitenrandmaße: oben: 1,5 cm, unten 1,5 cm, links: 2 cm, rechts: 1 cm, Kopf- und Fußzeile 0 cm.

Bei Konvertierung des Formulars auf höhere Betriebssystem- bzw. Word-Versionen sind aufgrund von systembedingten unterschiedlichen Seitengrößen weitere, nicht beabsichtigte Seitenumbrüche möglich. Die Seitenränder sind dann anzupassen ("Datei" - "Seite einrichten ..."). Vorher ist der Dokumentschutz aufzuheben ("Extras" - "Dokumentschutz aufheben").

Verwendete Schriftart in den Formularfeldern: "Courier New", Schriftgrad "9".

Formularfeld-Konventionen:

Formularfeld-Typ
Eintragung
Hinweis
Beispiel 

Datumsfeld (Textfeld)
Tag, Monat, Jahr

Format: tt.mm.jjjj
Tag und Monat als 2-stellige Zahlen, getrennt durch Punkte, Jahr 4-stellig eingeben
15.10.1999

29.02.2000







Zeitraumfeld (Textfeld)
"von-Datum" und 

"bis-Datum" 
Format: tt.mm.jj-tt.mm.jj
zwischen den beiden Datumsangaben nur ein Bindestrich, keine Leerzeichen 
01.09.99-15.09.99
01.02.00-15.02.00

Betragsfelder
DM oder EUR-Beträge
Dropdown-Formularfelder

- auf den Pfeil ( klicken -
DM    1245,95

EUR    562,30






Textfeld
Feldlänge beachten, ggf. Abkürzungen verwenden
keine Zeilenschaltung verwenden, da sonst Seitenumbruch
statt "Montag" - "Mo." eingeben






Kontrollkästchen
zutreffendes Feld ankreuzen
Klick mit der Maus oder nach Positionierung - Leertaste = (


Positionierung der Schreibmarke: mit der Tabulator-Taste oder mit der Maus.

Bitte beachten Sie auch die folgenden zusätzlichen Hinweise zu den Fragen bzw. Feldern 5 bis 11. Sie sollen Ihnen das Ausfüllen der Arbeitsbescheinigung erleichtern.

BA II 2-1.01 (IN)

- 2 -

- 2 -

Hinweise zum Ausfüllen der Felder 5 bis 11

5
Angaben zum Arbeitsentgelt




1.
Bitte volle Abrechnungszeiträume der letzten 12 Zeitmonate der Beschäftigung bescheinigen (z. B. Beschäftigung bis 15.12.2000: bei mtl. Abrechnung ist auch der volle Abrechnungszeitraum Dezember 1999 einzutragen) und die Anzahl unbezahlter Arbeitstage, z. B. wegen Krankheit ohne Entgeltfortzahlung oder Fehlzeiten, angeben. Lohnabrechnungszeiträume mit vollständiger Abrechnung erst nach dem Ausscheiden oder ohne jegliche Zahlung von Arbeitsentgelt bitte nicht bescheinigen, es sei denn, die Zahlung abgerechneter Arbeitsentgelte unterblieb wegen Zahlungsunfähigkeit. Enthalten die Abrechnungszeiten weniger als 39 Wochen mit Anspruch auf Entgelt, bitte weitere Abrechnungszeiträume bescheinigen, bis insgesamt mindestens 39 Wochen mit Anspruch auf Entgelt erreicht sind. Darauf kann verzichtet werden, wenn die Zahlung von Arbeitsentgelt wegen des Bezuges von Krankengeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld unterbrochen war und nur deshalb keine 39 Wochen erreicht werden.





















2.
Bruttoarbeitsentgelt 

(Fragen zum versicherungspflichtigen Entgelt beantworten die Krankenkassen als Beitragseinzugsstellen)

a)
Einzutragen ist das versicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich des ausgefallenen Bruttoarbeitsentgelts bei Kurzarbeit und Bezug von Kurzarbeitergeld oder bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall und Bezug von Winterausfallgeld oder für Stunden mit Anspruch auf Winterausfallgeld-Vorausleistung in Bezug zum Entgelt in geminderter Höhe. Zum versicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt zählt auch die Winterausfallgeld-Vorausleistung im Baugewerbe, wenn sie das Arbeitsentgelt in voller Höhe ersetzt. Die jeweilige - ggf. auch anteilige - Beitragsbemessungsgrenze darf nicht überschritten werden!
b)
Für Besatzungsmitglieder von deutschen Seeschiffen: Monatliche Durchschnittsheuer, die der Beitragsberechnung zugrunde gelegt worden ist.

c)
Für Heimarbeiter: Das der Beitragsberechnung zugrunde gelegte Arbeitsentgelt zuzüglich des ausgefallenen Arbeitsentgelts bei Bezug von Kurzarbeitergeld. Urlaubsentgelt: Eintragung je nach Zahlungsweise (laufender Urlaubsentgeltzuschlag oder Urlaubsentgelt bei Urlaubsantritt). 

d)
Was gehört zum Bruttoarbeitsentgelt dazu? Sachbezüge (freie Kost, Wohnung, Deputate u. a.) mit dem Wert nach der Sachbezugsverordnung, Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Urlaub, Lohnausgleich im Baugewerbe, vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen, rückwirkende tarifliche (auch pauschale) Lohnerhöhungen mit dem auf den Abrechnungszeitraum entfallenden Anteil sowie Einmalzahlungen (vgl. Ziffer 6a), soweit sie der Beitragspflicht unterliegen.
e)
Was muss vom Bruttoarbeitsentgelt abgesetzt werden? Lohnerhöhungen wegen der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungsverhältnisses oder im Hinblick auf das Arbeitslosengeld, sozialversicherungsfreie Zulage (z. B. für Nacht-, Sonntags- u. Feiertagsarbeit), Urlaubsabgeltung.

f)
Flexible Arbeitszeitgestaltung: Wurde Altersteilzeitarbeit mit Aufstockung des Arbeitsentgelts und der Beiträge zur Rentenversicherung geleistet (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Altersteilzeitgesetz), bitte das Arbeitsentgelt bescheinigen, das der Arbeitnehmer ohne die Altersteilzeitvereinbarung erhalten hätte. 

Bei flexibler Arbeitszeit mit Arbeitsphase und Freistellungsphase (§ 7 Abs. 1a SGB IV) bitte für die Arbeitsphase das gesamte versicherungspflichtige Arbeitsentgelt bescheinigen - einschließlich des für die Freizeitphase zurückgestellten Arbeitsentgelts (Wertguthaben). Für Zeiten der Freistellung bitte das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt bescheinigen.
g)
Liegt das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt über der Beitragsbemessungsgrenze und wurde eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung (s. Ziffer 8, Buchstabe d) gezahlt, bitte das in den Abrechnungszeiträumen der letzten 12 Zeitmonate tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt auf einem gesonderten Blatt bescheinigen.
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Zusätzliche Angaben zum bescheinigten Arbeitsentgelt





a
Einmalzahlungen sind einmalig oder in Raten gezahlte Arbeitsentgelte, die nicht für die Arbeit in einem einzelnen Abrechnungszeitraum gezahlt wurden, wie z. B. Dreizehntes/Vierzehntes Monatsgehalt, Bonuszahlungen, Weihnachtsgeld, zusätzliches Urlaubsgeld, Jubiläumsgelder oder Treueprämien. Bitte tragen Sie hier die Höhe der jeweiligen beitragspflichtigen Einmalzahlung und den Abrechnungsmonat, in dem diese unter Ziffer 5 bescheinigt wurde, ein.







b
Bitte geben Sie an, an wie vielen Tagen der Woche der Arbeitnehmer zur Arbeit verpflichtet war, um vollen Lohn zu erhalten (z. B. Fünf-Tage-Woche) und auf welche Wochentage die Beschäftigung verteilt war (z. B. Mo.-Fr.). Bei festem Monatsentgelt bestand Anspruch auf Arbeitsentgelt in vollen Wochen für sieben Tage, wenn das Monatsentgelt bei einem Fehltag um 1/30 zu kürzen war.




c
Bei einem Auszubildenden, der die Abschlussprüfung bestanden hat, sind hier das tarifliche Arbeitsentgelt, das im Falle einer Übernahme in ein dem Ausbildungsabschluss entsprechendes Beschäftigungsverhältnis gezahlt worden wäre, und die dazugehörige tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit anzugeben.







d
Maßgebend ist das Gebiet, das am 03.10.1990 Bestandteil der Bundesrepublik wurde. Bei Zweifeln tragen Sie bitte den Beschäftigungsort unter Ziffer 10 ein. Weisen Sie bitte dort auch darauf hin, falls nur ein Teil des bescheinigten Arbeitsentgelts in den neuen Bundesländern erzielt wurde.




7
Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit











Maßgeblich ist die tatsächliche regelmäßige Arbeitszeit, die für den Arbeitnehmer gegolten hat. Sie ändert sich nicht durch ungleichmäßige wöchentliche Arbeitszeit mit einem Ausgleichszeitraum oder Freizeitausgleich ohne Teilzeitvereinbarung. Herabgesetzte Arbeitszeiten wegen Kurzarbeit sind unbeachtlich.

Wird die Arbeitszeit innerhalb eines zeitlichen Rahmens durch Arbeitsanfall bzw. Auftragslage bestimmt, ist die während der bescheinigten Lohnabrechnungszeiträume durchschnittlich geleistete Arbeitszeit anzugeben oder der Arbeitsbescheinigung eine nach Wochen differenzierte Aufstellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit des Arbeitnehmers beizufügen.

Bitte geben Sie an, ob sich die Arbeitszeit auf Vollzeitarbeit oder Teilzeitarbeit bezogen hat. Teilzeitarbeit liegt auch vor, wenn in den bescheinigten Zeiträumen Vollzeitarbeit geleistet wurde, aber die Beschäftigung eine Teilzeitvereinbarung zugrunde lag (z. B. mit Blockbildung in Arbeitsphase und Freistellungsphase).

Abweichungen betreffen Änderungen der tariflichen oder vereinbarten Arbeitszeit.

Die angegebene Arbeitszeit kann sich z. B. durch geänderte tarifliche Bestimmungen ergeben haben oder mit dem Arbeitnehmer war eine längere regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit als die tarifliche vereinbart. Es kommt stets auf die Arbeitszeit an, die der Arbeitnehmer tatsächlich abgeleistet hat.

Bitte kreuzen Sie "Altersteilzeitvereinbarung" nur an, wenn Sie Aufstockungsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Altersteilzeitgesetz erbracht haben; ansonsten geben Sie für Altersteilzeitvereinbarungen bitte "Sonstige Teilzeitvereinbarung" an.

Enthalten die bescheinigten Zeiträume Zeiten der völligen Freistellung von der Arbeit aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung (§ 7 Abs. 1a SGB IV), beträgt die Arbeitszeit für diese bescheinigten Zeiträume 0 Stunden/Woche.




8
Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungsverhältnisses





a
Solche Leistungen sind insbesondere Arbeitsentgelt über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus, Urlaubsabgeltungen und Abfindungen, Entschädigungen oder ähnliche Leistungen wegen der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungs- oder Heimarbeitsverhältnisses sowie Vorruhestandsgeld. Zusätzliche Hinweise zu den einzelnen Leistungen sind in den Hinweiskästen unter dieser Ziffer abgedruckt. Weitere Eintragungen bitte unter Ziffer 10.

Beispiele: Es ist noch ein Arbeitsgerichtsverfahren anhängig; das Beschäftigungsverhältnis ist beendet, nicht aber das Arbeitsverhältnis.




b
Arbeitsentgelt über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus ist z. B. auch bei einer Neufestsetzung des Endes des Arbeitsverhältnisses durch Urteil/Vergleich mit Entgeltanspruch oder Abgeltung durch Abfindung zu zahlen. 







c
Urlaubsabgeltung: Zahlungen für nicht gewährten Urlaub, die weder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nach Ablauf einer bestimmten Dauer der Arbeitslosigkeit, sondern nur bei Vorliegen bestimmter Ausnahmetatbestände gewährt werden, sind keine Urlaubsabgeltungen wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z. B. bei Branchenwechsel nach dem Tarifvertrag für das Baugewerbe). Bei der Bestimmung des Zeitraumes, für den die Urlaubsabgeltung gewährt wurde, sind die einschlägigen arbeitsvertraglichen Bestimmungen zu beachten (z. B. Fünf-Tage-Woche). Feiertage, die auf einen Arbeitstag fallen, sind als Urlaubstage zu zählen.
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8
Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungsverhältnisses (Fortsetzung)




d
Zu Abfindungen, Entschädigungen und ähnlichen Leistungen zählen z. B. auch eine vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer abgeschlossene oder erhöhte private (Renten-)Versicherung oder betriebliche Altersversorgung, Aufstockungsbeträge, Sachbezüge, Übergangsgeld nach BAT. Keine Entlassungsentschädigung sind z. B. rückständiger Arbeitslohn, Treueprämien, Jubiläumsgelder, Wertguthaben nach § 7 Abs. 1a SGB IV wegen vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ohne Bedeutung sind Bezeichnung und Rechtsgrundlage der Zuwendung, durch wen (z. B. einen Dritten) sie gewährt wird, ob sie unmittelbar an den Arbeitnehmer oder über einen Dritten zu seinen Gunsten gezahlt wird oder ob sie in Raten oder einer Summe gezahlt wird. Für die Zugehörigkeit zu demselben Betrieb/Unternehmen ist bei Zweifeln von den Grundsätzen auszugehen, nach denen bei der Ermittlung der Kündigungsfrist Arbeitsverhältnisse demselben Betrieb/Unternehmen zugeordnet werden (s. § 622 BGB oder die einschlägige [tarif-]vertragliche Regelung). Ggf. bitte einen Hinweis bei Ziffer 10 anbringen. Ansprüche des Arbeitslosen auf Arbeitsentgelt, Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung gegen den Arbeitgeber gehen insoweit auf das Arbeitsamt über, als dieses Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe für eine Zeit gewährt, in der diese Leistungen bei rechtzeitiger Zahlung der vom Arbeitgeber geschuldeten Beträge ruhen würde. Der Arbeitgeber schützt sich vor Rechtsnachteilen, wenn er das Arbeitsamt unverzüglich über nachträglich geltend gemachte, anerkannte oder durch Urteil/Vergleich zuerkannte Ansprüche auf die oben erwähnten Leistungen unterrichtet. Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt 17 oder erteilt das Arbeitsamt.








e
Hier sind auch dann Angaben erforderlich, wenn Sie ein Vorruhestandsgeld zahlen, für das Sie keinen Zuschuss vom Arbeitsamt erhalten. Auf die konkrete Bezeichnung ”Vorruhestandsgeld” kommt es nicht an. Entscheidend ist die Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer, dass er aus dem Erwerbsleben ausscheidet.

Sind Sie sich mit dem Arbeitnehmer darüber einig, dass er sein Erwerbsleben fortsetzt, tragen Sie die Zahlungen bitte unter Ziffer 8d (Abfindung u. a.) ein.




9
Angaben zur Kündigungsfrist

a
Auf Angaben kann nur verzichtet werden, wenn ein Ausbildungsverhältnis mit der Abschlussprüfung geendet hat. Alle Angaben beziehen sich auf Kündigungen durch den Arbeitgeber/Auftraggeber/Zwischenmeister.









b
Die Frage ist auch mit "Ja" zu beantworten, wenn die ordentliche Kündigung nach Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag ausgeschlossen war (ggf. vertragliche Grundlage beifügen).

Beispiele:

Ein zeitlich unbegrenzter Ausschluss kann vorliegen, wenn dem Arbeitnehmer nach dem Tarifvertrag wegen seines Alters und seiner langen Betriebszugehörigkeit nicht mehr ordentlich gekündigt werden kann und der Tarifvertrag dazu auch keine Ausnahme zulässt (z. B. Kündigung bei Vorliegen eines Sozialplanes), die auf den Arbeitnehmer und seinen letzten Arbeitsplatz zutrifft. 
Zeitlich begrenzt ausgeschlossen ist z. B. die ordentliche Kündigung von Betriebsratsmitgliedern, Personalratsmitgliedern oder Schwerbehinderten.

Eine Berechtigung zur fristgebundenen Kündigung aus wichtigem Grund kann in Fällen einer Betriebsstillegung gegeben sein.









c
Beispiel:

Die ordentliche Kündigung ist nur bei Vorliegen eines Sozialplanes möglich, wenn dieser die Zahlung einer Abfindung vorsieht.

Eine Berechtigung zur fristgebundenen Kündigung aus wichtigem Grund kann in Fällen einer Betriebsstillegung gegeben sein.




10
Sonstige Hinweise des Arbeitgebers an das Arbeitsamt


Das Feld 10 soll dem Arbeitgeber insbesondere ermöglichen, auf Zweifel beim Ausfüllen der Arbeitgeberbescheinigung hinzuweisen. Das Arbeitsamt ruft dann zurück. Das Feld kann auch für ergänzende Eintragungen zu einzelnen Fragen der Arbeitsbescheinigung oder sonstigen Informationen verwendet werden. 




11
Ansprechpartner, Firmenstempel, Unterschrift


Die Angabe des Ansprechpartners bzw. des Geschäftszeichens erleichtert telefonische Rückfragen oder die Zuordnung von Schriftwechsel. Bitte machen Sie kenntlich, zu welcher Tageszeit evtl. Rückfragen erfolgen sollten, wenn der/die Ansprechpartner/in nicht ganztags erreichbar ist. Mit der Unterschrift des Arbeitgebers wird auch die Beachtung der Erläuterungen erklärt.
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Bundesanstalt für Arbeit

Bitte keine Zeilenvorschübe verwenden, da sonst Seitenumbruch!
III              .     -
                                .

Zutreffendes ankreuzen: (

Org.Zeichen
        Kundennummer






Bescheinigung für Herrn/Frau


















Vorname:
     

Geburtsdatum:
     











Name:
     

(bei Angabe der Versicherungsnummer entbehrlich)















Straße:
     

Versicherungsnummer
     
















Wohnort:
     

     

in der Rentenversicherung (falls bekannt)



(Straße/Wohnort nur bei Übersendung erforderlich)

























Bitte beachten Sie:







Diese Bescheinigung ist eine Urkunde, zu deren Ausstellung der Arbeitgeber bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nach § 312 SGB III verpflichtet ist. Sie ist grundsätzlich dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Wer eine Tatsache nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Arbeitsbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, handelt ordnungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr.19 SGB III). Außerdem ist er der Bundesanstalt für Arbeit zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet (§ 321 SGB III). Etwaige Änderungen oder Ergänzungen der Eintragungen bestätigen Sie bitte mit Unterschrift. Die Bundesanstalt für Arbeit ist berechtigt, zur Überprüfung der Angaben Grundstücke und Geschäftsräume des Arbeitgebers während der Geschäftszeit zu betreten und Einsicht in die Lohn-, Melde- oder vergleichbare Unterlagen des Arbeitgebers zu nehmen (§§ 304, 305 SGB III). Die Hinweise bei den Fragen sollen Ihnen das Ausfüllen erleichtern. Eine unvollständig ausgefüllte Arbeitsbescheinigung erfordert Rückfragen oder  eine Rückgabe zur Ergänzung. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass alle Felder ausgefüllt werden. Informationen zur Erstellung der Bescheinigung per EDV erhalten Sie beim Arbeitsamt. 
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Allgemeine Angaben zum Beschäftigungsverhältnis



a

Der Arbeitnehmer war beschäftigt















von
     
bis
     
  zuletzt als
     















von
     
bis
     
  zuletzt als
     















letzter Beschäftigungsort:
     



















Mehrere Eintragungen sind nur erforderlich, wenn das Beschäftigungsverhältnis zwischenzeitlich beendet war (z. B. bei Wiedereinstellung). Bitte Dauer und Art der Beschäftigung genau bezeichnen (z. B. Verkäufer, Geschäftsführer, Auszubildender). Das Beschäftigungsverhältnis endet mit dem Verzicht des Arbeitgebers auf sein Weisungsrecht (z. B. unbezahlte Freistellung von der Arbeit) oder mit der Aufgabe der Arbeitsbereitschaft des Arbeitnehmers; das Arbeitsverhältnis ist dagegen das Rechtsverhältnis (Arbeitsvertrag) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.














b

Nur ausfüllen, wenn der Arbeitnehmer vor dem 15.2.1944 geboren ist.





Ist der Arbeitnehmer aufgrund einer Maßnahme nach Art. 56 § 2 Buchstabe b des Vertrages über die Gründung





der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die vor dem 14.2.1996 genehmigt wurde, aus einem Betrieb
Ja
Nein



der Montanunion ausgeschieden?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 















c

Hat der Arbeitnehmer in den letzten sieben Jahren des Beschäftigungsverhältnisses für eine
Ja
Nein



zusammenhängende Zeit von mehr als vier Wochen kein Arbeitsentgelt erhalten?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 




Wenn ja:
Für jeden der folgenden Zeiträume wurde die Zahlung von Arbeitsentgelt - für sich allein betrachtet - länger als vier Wochen unterbrochen (bitte gesamten Unterbrechungszeitraum eintragen)
















     

     

     




von
     
bis
     
Gründe
     





     

     

     
















Beispiele: Mutterschaft, unbezahlter Urlaub, Krankheit ohne Lohnfortzahlung (auch bei Beginn oder am Ende des Beschäftigungsverhältnisses)










Ja
Nein


d

War der Arbeitnehmer zum Geschäftsführer bestellt oder an dem Unternehmen beteiligt?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 














Wenn ja:
Sein Kapitalanteil/Geschäftsanteil beträgt/betrug
     
v. H.

Ja
Nein




Konnte er damit Beschlüsse der anderen Gesellschafter mit Sperrminorität verhindern?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 












e

Besteht mit dem Arbeitnehmer eine Wettbewerbsabrede?
Ja
Nein



Wenn ja:
Bitte eine Ablichtung der Rechts-/Vertragsgrundlage beifügen.


 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 




§ 148 SGB III bestimmt, dass der Arbeitgeber der Bundesanstalt vierteljährlich 30 Prozent des Arbeitslosengeldes/der Arbeitslosenhilfe und die darauf entfallenden Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu erstatten hat, solange er an einer bestehenden Wettbewerbsabrede festhält. Die Erstattungspflicht entfällt bei einem Verzicht des Arbeitgebers auf die Einhaltung der Wettbewerbsabrede durch den Arbeitnehmer. Eine verbindliche Verzichtserklärung kann unter Ziffer 10 abgegeben werden; dadurch wird weiterer Schriftwechsel in dieser Angelegenheit entbehrlich. Abfindungen für den Arbeitnehmer bitte unter Ziffer 8 eintragen!











2

Angaben zu Lohnsteuerkarte und Sozialversicherung des Arbeitnehmers












a

Eintragungen in der Lohnsteuerkarte zu Beginn des Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis endete?












Jahr:
     
Lohnsteuerklasse:
     
Anzahl der Kinderfreibeträge:
     

Ja
Nein



Erfolgten spätere Änderungen der Eintragungen?


 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 











Wenn ja:
mit Wirkung ab:
     
Lohnsteuerklasse:
     
Anzahl der Kinderfreibeträge
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Angaben zu Lohnsteuerkarte und Sozialversicherung des Arbeitnehmers (Fortsetzung)





















Ja
Nein


b

Wurden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entrichtet?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 











Wenn ja:
Krankenkasse
     







Sitz/Geschäftsstelle
     

Ja
Nein









c

Wurde der Beschäftigte als arbeitslosenversicherungsfreier Arbeitnehmer geführt?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 











Wenn ja:
von
     
bis
     
Grund:
     














Beispiele: Geringfügige Beschäftigung (ab 1.4.97), Beschäftigung unter 18 Std. wöchentlich 






(bis 31.3.97), Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente

Ja
Nein


d

War der Arbeitnehmer zuletzt in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 











Wenn ja:
Bitte Versicherungszweig angeben:













 FORMULARKONTROLLFELD 

Arbeiterrenten-
 FORMULARKONTROLLFELD 

Angestellten-
 FORMULARKONTROLLFELD 

Knappschaftliche
 FORMULARKONTROLLFELD 

Knappschaftliche







versicherung
 versicherung
Arbeiterrentenvers.
Angestelltenvers.
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Angaben zum Betrieb oder zur Betriebsabteilung, in der der Arbeitnehmer beschäftigt war











Eine Betriebsabteilung in diesem Sinne liegt vor, wenn die Abteilung organisatorisch abgegrenzt ist (eigener Leiter mit Weisungsbefugnis), eigene technische Betriebsmittel hat (Maschinen, Werkzeuge) und eine personelle Einheit ist (dauernde) Zuordnung bestimmter Arbeitnehmer).



















a

Wurden in dem Betrieb/der Betriebsabteilung, in dem/in der der Arbeitnehmer beschäftigt war, in der Regel jährlich wiederkehrend




















- Beschäftigungsverhältnisse wegen vollständiger Einstellung der Produktion oder Dienst-
Ja
Nein



leistung für eine zusammenhängende Zeit von mehr als 35 Kalendertagen beendet?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 













Beispiele:
Ein Hotel schließt regelmäßig vom 01.11. bis 15.12. und entlässt für diese Zeit alle in der Dienstleistung beschäftigten Arbeitnehmer. Eine Ziegelei stellt die Produktion regelmäßig im Januar und Februar ein und entlässt für diese Zeit alle in der Produktion beschäftigten Arbeitnehmer.



















b

- Beschäftigungsverhältnisse der auf witterungsabhängigen Arbeitsplätzen beschäftigten 
Ja
Nein



Arbeitnehmer aus witterungsbedingten Gründen beendet?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 












Beispiel:
Die in einem Forstbetrieb (nicht Baubetrieb) auf witterungsbedingten Arbeitsplätzen beschäftigten Arbeitnehmer werden in der Regel jährlich wiederkehrend witterungsbedingt entlassen.



















c

- Arbeitnehmer wegen einer Produktionssteigerung für eine zusammenhängende Zeit von 
Ja
Nein



mindestens vier Monaten, aber weniger als zwölf Monaten beschäftigt?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 












Beispiele:
Ein Ausflugslokal beschäftigt regelmäßig vom 01.05. bis 15.09. durchgehend Zusatzkräfte. Eine Landschaftsgärtnerei beschäftigt regelmäßig von April bis September zusätzlich zwei Blumenpfleger.
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Angaben zur Beendigung des Beschäftigungs-/Arbeitsverhältnisses






Angaben sind auch erforderlich, wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet wurde.
















a


 FORMULARKONTROLLFELD 

Das Arbeitsverhältnis wurde gekündigt/beendet
am
     
zum
     












  durch
 FORMULARKONTROLLFELD 

den Arbeitgeber
 FORMULARKONTROLLFELD 

Aufhebungsvertrag
 FORMULARKONTROLLFELD 

den Arbeitnehmer








Ja
Nein




Die Kündigung/Beendigung erfolgte schriftlich?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 





Vor oder nach der Kündigung wurden zusätzliche Vereinbarungen getroffen (z. B. Abwicklungsvertrag).
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






Ja
Nein




Eine Sozialauswahl wurde vorgenommen:
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






 FORMULARKONTROLLFELD 

entfällt bei personenbedingter Kündigung








Hinweis: Diese Tatsachenerklärung durch den Arbeitgeber bewertet nicht, ob eine Sozialauswahl 













 vorzunehmen war oder die Sozialauswahl den Vorschriften des KSchG entspricht.
Ja
Nein




Wenn ja:
Die Sozialauswahl wurde vom Arbeitsamt geprüft (Sammelentscheidung).
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






Wenn ja:
vom Arbeitsamt
     
Ja
Nein




Vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers war Anlass.
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






Ja
Nein




Wenn ja:
Der Arbeitnehmer war wegen desselben Verhaltens bereits abgemahnt worden.
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 

















Bitte ggf. das vertragswidrige Verhalten kurz schildern (ggf. unter Ziffer 10 fortsetzen).


























     




















b

Nur für Kündigungen in der Zeit vom 1.11. bis 31.3. und tarifvertraglichen Ausschluss einer witterungsbedingten Kündigung:
Ja
Nein



Handelt es sich um eine witterungsbedingte Kündigung?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 









c


 FORMULARKONTROLLFELD 

Das Arbeitsverhältnis war bei Abschluss des Arbeitsvertrages befristet bis zum
     
.
























Ja
Nein





Die Befristung erfolgte schriftlich?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 



d


 FORMULARKONTROLLFELD 

Es bestand ein Ausbildungsverhältnis, das mit Bestehen der Abschlussprüfung endete.























e


 FORMULARKONTROLLFELD 

Das Beschäftigungsverhältnis ist beendet, das Arbeitsverhältnis besteht jedoch fort (z. B. bei Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme).











Grund:
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Angaben zum Arbeitsentgelt




Abrechnungszeiträume der letzten 12 Zeitmonate

(Teilmonate zu Beginn oder am Ende des Beschäftigungsverhältnisses bitte genau angeben)
Beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt (mit Einmalzahlungen)

in DM/EUR 

Betrag
unbe-zahlte Arbeits-tage

Abrechnungszeiträume der letzten 12 Zeitmonate

(Teilmonate zu Beginn oder am Ende des Beschäftigungsverhältnisses bitte genau angeben)
Beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt (mit Einmalzahlungen)

in DM/EUR 

Betrag
unbe-zahlte Arbeits-tage



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   

     
 FORMULARDROPDOWN 

     
   



Summe des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts (Eintragung erwünscht):
 FORMULARDROPDOWN 
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Zusätzliche Angaben zum bescheinigten Arbeitsentgelt





Ja
Nein


a

Sind im bescheinigten Arbeitsentgelt beitragspflichtige Einmalzahlungen enthalten?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 












Wenn ja:
 FORMULARKONTROLLFELD 

Weihnachtsgeld
 FORMULARDROPDOWN 

     
im Abrechnungszeitraum
     
















 FORMULARKONTROLLFELD 

Urlaubsgeld
 FORMULARDROPDOWN 

     
im Abrechnungszeitraum
     
















 FORMULARKONTROLLFELD 

     

 FORMULARDROPDOWN 

     
im Abrechnungszeitraum
     






































b

Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand in vollen Wochen für
     
Tage













Die Beschäftigung wurde an folgenden Wochentagen ausgeübt:
     




















c

Sind in den bescheinigten Zeiträumen Berufsausbildungszeiten enthalten? 
Ja
Nein




 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 




Wenn ja:
Wurde die Abschlussprüfung bestanden?
Ja
 FORMULARKONTROLLFELD 

Nein
 FORMULARKONTROLLFELD 
















Wenn ja:
Tag der Abschlussprüfung
     








Tariflohn bei Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis (1. Gehilfenjahr):

















je
 FORMULARKONTROLLFELD 

Stunde
 FORMULARKONTROLLFELD 

Monat
Betrag
 FORMULARDROPDOWN 

     

     
Std./Woche




















d

Wurde das Arbeitsentgelt in einem Beschäftigungsverhältnis in den neuen Bundesländern einschl. des 
Ja
Nein



ehemaligen Ostteils von Berlin erzielt, ohne dass es sich um eine Entsendung handelt?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 




















e

Zusatzangaben nur für Heimarbeiter für die bescheinigten Abrechnungszeiträume












Urlaubsanspruch/Jahr:
     
Tage
Bescheinigte tatsächliche Urlaubstage:
     
Tage











Im bescheinigten Bruttoarbeitsentgelt enthaltenes Urlaubsentgelt:
 FORMULARDROPDOWN 

     







gezahlt:
 FORMULARKONTROLLFELD 

bei Urlaubsantritt
 FORMULARKONTROLLFELD 

als lfd. Entgeltzuschlag
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Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit













Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit betrug

     
Stunden/Woche











 FORMULARKONTROLLFELD 

Vollarbeitszeit
 FORMULARKONTROLLFELD 

Teilarbeitszeit












Abweichungen in den letzten 42 Monaten der Beschäftigung:


DM










von
     
bis
     

     
Stunden/Woche


DM










von
     
bis
     

     
Stunden/Woche


DM









Grund
 FORMULARKONTROLLFELD 

Altersteilzeitvereinbarung















 FORMULARKONTROLLFELD 

Vereinbarung über flexible Arbeitszeiten mit Arbeitsphasen und Freizeitphasen







 (§ 7 Abs. 1a Viertes Buch Sozialgesetzbuch)












 FORMULARKONTROLLFELD 

Sonstige Teilzeitvereinbarung













Bei Vorliegen einer solchen Vereinbarung:



DM





Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit eines vergleichbaren



DM





Vollzeitbeschäftigten beträgt
     
Stunden/Woche.



DM
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Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungsverhältnisses









a

Wurden Leistungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits-/Beschäftigungs- bzw. 
Ja
Nein



Heimarbeitsverhältnisses gezahlt oder besteht hierauf noch ein Anspruch?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 







ist ungewiss:
 FORMULARKONTROLLFELD 





Wenn un-







gewiss:
Grund:
     













b

Wenn ja:
Es wurde gezahlt oder ist noch zu zahlen


Ja
Nein




- Arbeitsentgelt über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus


 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 














Wenn ja:
für die Zeit bis einschließlich:

     














c


- Urlaubsabgeltung wegen der Beendigung des Beschäftigungs-/Arbeits-/Heimarbeits-
Ja
Nein




 verhältnisses

 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 





Wenn ja:
Wäre der noch zustehende Urlaub im Anschluss an das Arbeits-/ Beschäftigungsverhältnis genommen worden, hätte er nach den gesetzlichen/(tarif-)vertraglichen 







Bestimmungengen gedauert bis einschließlich:
     














d


- Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung wegen der Beendigung des 
Ja
Nein





Beschäftigungs-/Arbeits- bzw. Heimarbeitsverhältnisses

 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 














Wenn ja:
Leistung:
     







Höhe brutto (auch bei Nettoabfindung) ohne Beträge, die der Arbeitgeber für die Rentenversicherung des Arbeitnehmers nach § 187 a Abs. 1 SGB VI oder vergleichbare Beiträge für berufsständische Versorgungseinrichtungen aufwendet, wenn das Arbeitsverhältnis frühestens mit Vollendung des 55. Lebensjahres des Arbeitnehmers beendet worden ist:

















Bruttobetrag:
 FORMULARDROPDOWN 

     


















Dauer der Betriebs-/Unternehmenszugehörigkeit








(auf volle Jahre nach unten abgerundet):
     
Jahre
Ja
Nein











e


- Vorruhestandsgeld oder eine vergleichbare Leistung


 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 














Wenn ja:
ab
     
in v. H. des Bruttoarbeitsentgelts:
     
v.H.
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Angaben zur Kündigungsfrist














a

Die maßgebende (gesetzl., tarifvertragl., vertragl.) Kündigungsfrist des Arbeitgebers beträgt















     
Kalendertage
     
Werktage
     
Wochen
     
Monate














zum
 FORMULARKONTROLLFELD 

Ende der Woche
 FORMULARKONTROLLFELD 

15. des Monats
 FORMULARKONTROLLFELD 

Monatsende
 FORMULARKONTROLLFELD 

Ende des Vierteljahres
 FORMULARKONTROLLFELD 

ohne festes Ende













b

War die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber/Auftraggeber/ 
Ja
Nein



Zwischenmeister gesetzlich oder (tarif-)vertraglich ausgeschlossen?


 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






Ja
Nein



Wenn ja:
War die ordentliche Kündigung zeitlich unbegrenzt ausgeschlossen?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 






Ja
Nein




Wenn ja:
Erfolgte eine fristgebundene Kündigung aus wichtigem Grund?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 
















Wenn ja:
Grund:
     


















Ja
Nein


c

War die ordentliche Kündigung zeitlich begrenzt ausgeschlossen?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 















Wenn ja: 
Grund:
     















War die ordentliche Kündigung (tarif-)vertraglich nur bei Zahlung einer Abfindung, 
Ja
Nein



Entschädigung oder ähnlichen Leistung zulässig?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 













Wenn ja:
Liegen gleichzeitig die Voraussetzungen für eine fristgebundene Kündigung aus wichtigem Grund 
Ja
Nein




vor oder wären diese ohne besondere (tarif-)vertragliche Kündigungsregelungen gegeben gewesen?
 FORMULARKONTROLLFELD 

 FORMULARKONTROLLFELD 
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Sonstige Hinweise des Arbeitgebers an das Arbeitsamt
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Ansprechpartner, Firmenstempel, Unterschrift














Für Rückfragen des Arbeitsamtes und Schriftwechsel:






Ansprechpartner/in ist Frau/Herr
     












Geschäftszeichen:
     
Telefondurchwahl:
     













     







     







     

     





Name und Anschrift (Firmenstempel)

Datum, Unterschrift des Arbeitgebers oder seines Beauftragten (für Heimarbeiter auch des Zwischenmeisters)
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Arbeitsbescheinigung


gemäß § 312 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)
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